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1. PLANUNGSANLASS 

Bundes- und landespolitisch soll eine deutschlandweite sichere, preiswerte und 
umweltverträgliche Energieversorgung abgesichert werden. Hierbei soll der Anteil 
erneuerbarer Energien fortwährend steigen.  

Für den Änderungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Gollenberg soll der Bebauungsplan „Freiflächen-PV-Anlage - Alte Schäferei“ im Ortsteil 
Stölln aufgestellt werden. Vorgesehen ist die Festsetzung eines sonstigen 
Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Freiflächen-PV-Anlage - Alte Schäferei“ verfolgt 
die Zielstellung der Errichtung einer 10,8 ha großen Freiflächenphotovoltaikanlage 
östlich der Ortslage Stölln. Der Geltungsbereich umfasst Flächen, welche derzeit der 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen und die teilweise als Lagerflächen 
für den angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb genutzt werden.  

In Kooperation mit den örtlichen Landwirten werden dazu ausschließlich Flächen 
bereitgestellt, die durch ein geringes bis mittleres landwirtschaftliches 
Ertragsvermögen gekennzeichnet sind.  

In diesem Zusammenhang ist, dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB folgend, 
die Vereinbarkeit mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans zu prüfen. 

Die Gemeinde Gollenberg verfügt über einen genehmigten und wirksamen 
Flächennutzungsplan. Dieser stellt den Änderungsbereich als Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Der Bebauungsplan „Freiflächen-PV-Anlage - Alte Schäferei“ lässt 
sich somit nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickeln. 

Die deshalb erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem Entwicklungsgebot nach § 
8 Abs. 2 Rechnung getragen.  

Höchstrangiges öffentliches Interesse an Erneuerbaren Energien und Klimaschutz im 
Sinne des § 2 EEG 2023 als Planungsanlass 

Die durch die Gemeinde und den Inverstor formulierten Planungsziele haben in 
zweierlei Hinsicht eine besondere Bedeutung im Sinne des Planerfordernisses gemäß 
§ 1 Abs. 3 BauGB:  

Zum einen definiert der Bundesgesetzgeber in Satz 1 des § 2 EEG 2023 der Bestimmung 
das Interesse [...] als „Überragendes" und damit höchstrangiges öffentliches Interesse; 
zusätzlich wird das ebenfalls hochrangige Interesse der öffentlichen Sicherheit an 
dessen Seite gestellt.  
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Zum anderen bestimmt Satz 2 der Norm, dass aktuell - da allgemeinkundig das Ziel 
einer nahezu treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Bundesgebiet bei weitem 
noch nicht erreicht ist - die erneuerbaren Energien in Schutzgüterabwägungen Vorrang 
haben sollen (Soll-Bestimmung), weil die Definition der erneuerbaren Energien als „im 
überragenden öffentlichen Interesse und der öffentlichen Sicherheit dienend“ im Fall 
einer Abwägung dazu führen, dass das besonders hohe Gewicht der erneuerbaren 
Energien berücksichtigt werden muss (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung 
„Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der 
erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor", BT-Drs. 20/1630, 
S.159). 

Es liegt auf der Hand, dass das gesetzgeberische Anliegen, „Sofortmaßnahmen" für 
einen „beschleunigten" Ausbau der erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, 
wenn die Regelungen des § 2 EEG auch auf der kommunalen Planungsebene zum 
Tragen kommen.  

Jede abweichende Auslegung würde nach Einschätzung der Stadt dem 
gesetzgeberischen Anliegen deutlich widersprechen.  

Folgerichtig sieht die Gemeinde Gollenberg das in Rede stehende 
Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans als auf den weiteren Ausbau der Nutzung 
der erneuerbaren Energien gerichtete Maßnahme zum Schutz des Klimas, zu dem der 
Staat nach dem Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verpflichtet ist (vergleiche hierzu: 
BverfG, Beschluss vom 23. März 2022 – 1 BVR 1187/17 -, NVwZ 2022, 861 -, zitiert nach 
juris Rn.104). 

 

Alternativenprüfung 

Sofern sich der Plangeber trotz der aktuellen gesetzgeberischen Vorgaben zum 
notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien mit alternativen Planungsansätzen 
beschäftigt, die das Planungsziel der Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
innerhalb des Gemeindegebietes ermöglichen, ist die dazu benötigte sonstige 
Sondergebietsfläche von etwa 10,8 Hektar als Mindestanforderung zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich sollen für die großflächige Solarenergienutzung in erster Linie solche 
Bereiche überplant werden, in denen keine wesentlichen Störungen der 
Erholungseignung der Landschaft und der Lebensräume wildlebender Tiere, 
einschließlich Wander- und Flugkorridore zu erwarten sind. 

Bei der Suche nach Alternativen wurde der Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu Grunde 
gelegt.  
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Unzumutbar erscheint ein alternativer Planungsansatz, wenn der damit in Verbindung 
stehende technische und finanzielle Aufwand die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung des 
geplanten Solarparks in Frage stellen und damit die Belange von Natur und Umwelt zu 
stark gewichtet werden. 

Die Null-Variante, also die Verfehlung des eigentlichen Planungsziels bietet dabei keine 
zumutbare Alternative. 

Die Vorschrift des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB fordert von der planenden Gemeinde eine 
sorgfältige Ermittlung und Abwägung von Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Neu ist auch, dass der Gesetzgeber die 
Anforderungen an die Rechtfertigung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen konkretisiert hat.  

Der vorsorgende, flächenbezogene Bodenschutz ist also durch die in                                      
§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB formulierten Grundsätze der Bodenschutzklausel und der 
Umwidmungssperrklausel nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Die Befugnisse der Gemeinde, mit den Instrumenten der Bauleitplanung die bauliche 
und sonstige Nutzung zu steuern, korrespondiert mit der Verpflichtung, dabei mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. 

§ 1a Abs. 2 BauGB ist jedoch kein Versiegelungsverbot. Dennoch ergibt sich in 
Verbindung mit der Bodenschutzgesetzgebung sowie Art. 20a GG für die Gemeinde 
eine Selbstverpflichtung der Ausnutzung von bestehenden Konversionsflächen oder 
Baulandreserven vor dem Verbrauch von baulich nicht vorgeprägten Freiflächen.  

Ausgehend vom gesamten Gemeindegebiet können zunächst alle Flächen 
ausgeschlossen werden, die innerhalb der bebauten Siedlungsbereiche dem Wohnen 
oder anderen Nutzungsansprüchen dienen. Sofern sich in Arrondierung zu diesen 
Siedlungen wirtschaftliche oder andere Konversionsflächen befinden, sind diese als 
Alternativstandort abzuprüfen. Vorliegend ist festzustellen, dass im gesamten 
Gemeindegebiet keine flächengleichen zusammenhängenden Konversions- oder 
Dachflächen zur Verfügung stehen. Es drängt sich entsprechend kein besserer Standort 
auf. Gleichfalls gilt, dass alle landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einem vergleichbaren 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen als Alternative gelten. 

Allein diese Feststellung führt zu dem Fazit, dass der einbezogene Geltungsbereich mit 
seiner ausreichenden Flächengröße, einer guten Erschließung zur Erreichbarkeit des 
Planungsraumes und zur Abführung des erzeugten Stroms, seiner geringen 
Empfindlichkeit des betreffenden Natur- und Landschaftsraumes gut für die 
Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie mittels einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage geeignet ist.  
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Zusätzlich ist festzustellen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Fachgesetzgebungen oder Vorschriften vorliegen, die gegen die o. g. Planungsabsicht 
stehen oder gar als Vollzugshindernisse in die gemeindliche Abwägung einzustellen 
wären.  

Die durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes 
Brandenburg herausgegebenen „Rahmenbedingungen für die Zustimmung zu 
Bebauungsplänen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in großräumigen 
Landschaftsschutzgebieten", die als Beurteilungsmaßstab im Rahmen von 
Zustimmungsverfahren dienen, werden durch die vorliegende Planung im 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Freiflächen-PV-Anlage - Alte Schäferei“ 
eingehalten. Hierbei wurden die Voraussetzungen für die Standortwahl sowie die 
naturschutzfachlichen Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung erfüllt. 

Würde man allein auf das Ziel des bestmöglichen Erhalts landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen abstellen, so wäre in letzter Konsequenz die Nicht-Umsetzung der 
Planung eine nachhaltige Strategie im Sinne des Schutzes von Agrarflächen. Allerdings 
blendet dieser Ansatz die umweltpolitischen Zielstellungen der Mitigation des 
Klimawandels und des gesetzlich geforderten Zubaus erneuerbarer Energien völlig aus. 
Ein Verstoß gegen den strengen Maßstab der Zumutbarkeit läge dann auf der Hand. 

Die aktive Solarenergieerzeugung steht aus verschiedenen Gründen im besonderen 
öffentlichen Interesse und soll entsprechend im Hoheitsgebiet der Gemeinde 
Gollenberg und innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Freiflächen-
PV-Anlage - Alte Schäferei“ umgesetzt werden.  

Im Sinne des Gesetzgebers und der in § 2 EEG formulierten Wichtung der Belange der 
Erzeugung erneuerbarer Energien werden vorliegend die Belange der Landwirtschaft 
zurückgestellt, ohne diese vollständig zu ignorieren. 
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2. Planungsbindungen 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 (GVBl. I Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 
2023 
(GVBl.I/23, [Nr. 18]) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 153) 

o Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch 
Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.11) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Gollenberg in der aktuellen Fassung  
  

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/GVBl_I_18_2023.pdf
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2.2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch 
raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen entwickelt, geordnet und gesichert. 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie werden 
bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen Bundesländer 
festgesetzt. 

Folgenden Rechtsgrundlagen unterliegen die Planungen und Maßnahmen der Gemeinde 
Gollenberg: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 

• Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des 
Landesplanungsvertrags vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) 

• Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBI. II - 2019, Nr. 35), in Kraft getreten 
am 1. Juli 2019 

Aus ihnen werden die Grundsätze, Ziele und sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
abgeleitet. 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 3 Nr. 6 ROG solche, durch die die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus resultierend sind 
der Umfang einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Standortsbedingungen und die 
vorhersehbaren Auswirkungen auf die Funktion des Raumes entscheidend für eine gegebene 
Raumbedeutsamkeit. 

Die geltende Rechtsprechung sieht dies regelmäßig als gegeben, wenn durch die 
Auswirkungen der Planung, aufgrund ihrer Dimension auf Grund von Raumbeanspruchung, 
Raumbeeinflussung, über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen. 

Gemäß dem LEPro 2007 § 2 Abs. 3 wird dem Ausbau neuer Wirtschaftsfelder im ländlichen 
Raum eindeutig zugesprochen.  

Dazu zählt die europaweite und nationale Neuausrichtung auf die Erzeugung regenerativer 
Energien (Windenergie, Solarenergie, Biomasse).  

Im Anhang 2 zum Umweltbericht des LEPro2007 wird die positive Auswirkung auf Klima und 
Luft durch die Förderung regenerativer Energien in ländlichen Räumen hervorgehoben. 

„Durch die Neuausrichtung der Landwirtschafts- und Energiepolitik auf europäischer und 
nationaler Ebene verschiebt sich die Bedeutung der ländlich geprägten Räume von der 
Primärproduktion von Nahrungsmitteln auf die Erzeugung regenerativer Energien 
(Windenergie, Solarenergie, Biomasse) […]“ (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 
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Die wesentlichen Wertschöpfungspotenziale der ländlichen Räume sollen zukunftsweisend 
durch „technologische Innovationen und daran anknüpfende Produktionspotenziale 
insbesondere in den Technologiebereichen der Energie […] erschlossen und weiterentwickelt 
werden“. (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 

Auch gemäß dem LEP HR 2019 wird hinsichtlich der Klimaschutzziele den erneuerbaren 
Energiearten (Windenergie, Biomasse, Solarenergie) eine besondere energiesichernde, 
wirtschaftliche und klimaneutralisierende Bedeutung zugesprochen.  

Laut des Grundsatzes 8.1 des LEP HR sollen, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu 
erreichen, erneuerbare Energien besonders entwickelt und gefördert werden.  

Für den Änderungsbereich der in Rede stehenden Flächennutzungsplanänderung sind in der 
Festlegungskarte des LEP HR (siehe nachstehende Abbildung) keine flächenbezogenen 
Festsetzungen getroffen worden. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt LEP HR (Planungsraum rot markiert) 

Der Regionalplan Havelland-Fläming 2020 ist auf Grund der Urteile des 
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 05. Juli 2018 unwirksam geworden. Auf 
Grund des § 2c Absatz 1 Satz 1 des RegBkPIG hat die Regionalversammlung Havelland-Fläming 
am 27. Juni 2019 die Aufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen.  

Ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung hat die Qualität eines öffentlichen 
Belangs, wenn es inhaltlich hinreichend konkretisiert und wenn zu erwarten ist, dass es sich zu 
einer verbindlichen, den Wirksamkeitsanforderungen genügenden Zielfestlegung im Sinne des 
§ 3 Nr. 2 ROG verfestigt.1 Mit der in Rede stehenden Planung sind die sich in Aufstellung 
befindlichen Ziele der Raumordnung grundsatzartig zu berücksichtigen.  

Für den Planungsraum werden innerhalb des Entwurfs des Regionalplans keine Festlegungen 
vorgesehen.  

 
1 BVerwG, Urteil vom 27.01.2005 - 4 C 5.04 - 
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Abbildung 2: Ausschnitt Entwurf RREP Havelland-Fläming 3.0 (Planungsraum rot markiert) 

Gemäß § 2 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 
2023) gilt folgender Grundsatz: „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den 
dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der 
öffentlichen Sicherheit.  

Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die 
erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 

Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung mit anderen öffentlichen Belangen 
(hier: Erzeugung solarer Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in 
Einklang gebracht werden kann und muss.  

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist zudem keine 
dauerhafte Versiegelung des Bodens erforderlich.  

Die dargelegten Planungsabsichten und die in § 2 EEG 2021 formulierte besondere Bedeutung 
der erneuerbaren Energien lassen zum derzeitigen Planungsstand keinen Widerspruch zu den 
Zielen der Raumordnung erkennen.  

 

Belange der Landwirtschaft 

Aufgrund der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden 
Planungsziele mit den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen.  
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Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang 
umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die abwägende 
Entscheidung einbezogen werden. 

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist keine dauerhafte 
Versiegelung des Bodens erforderlich. Vorliegend werden ausschließlich Dauergrünlandflächen 
mit einem geringen bis mittleren landwirtschaftlichen Ertragspotential überplant. 

Um das landwirtschaftliche Ertragsvermögen der einbezogenen Ackerflächen besser bewerten 
zu können, erfolgte eine Flächenanalyse unter Einbeziehung der amtlichen Ackerzahlen des 
Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF). 

Die Bodenzahlen verdeutlichen die durch Bodenbeschaffenheit (Bodenarten, geologische 
Herkunft, Zustandsstufen) bedingten Ertragsunterschiede. Die Ackerzahlen werden durch Zu- 
oder Abschläge von der Bodenzahl nach dem Einfluss von Klima, Geländegestaltung unter 
anderen auf die Ertragsbedingungen ausgewiesen. 

Aus den Amtlichen Ackerzahlen und den jeweiligen Flächenanteilen innerhalb des 
Planungsraumes lässt sich ein gewichteter Mittelwert der Ackerzahlen ermitteln, welcher dann 
als weitere Bewertungsgrundlage des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens in die Planung 
einfließt. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Freiflächen-PV-Anlage - Alte Schäferei“ wurde 
ein gewichteter Mittelwert der Ackerzahlen von 26 Bodenpunkten ermittelt. Es handelt sich 
somit vorliegend um Böden mit geringem bis mittleren landwirtschaftlichen Ertragspotenzial. 

Mit der vorgesehenen Nutzung als Freiflächen-Photovoltaikanlage wird die Grünlandnutzung 
unterhalb und zwischen den Modultischen erhalten, jedoch extensiviert. Es erfolgt eine 
dauerhafte naturschutzgerechte Nutzung des Betriebsfläche als extensives Grünland. 

Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer 
bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft mit anderen öffentlichen 
Belangen (hier: solarer Strahlungsenergie) in Einklang gebracht werden kann. 

 
Abbildung 3: Berechnung des gewichteten Mittelwertes 
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Abbildung 4: Karte des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens 

 

Die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gollenberg für den Bereich des 
Bebauungsplans „Freiflächen-PV-Anlage – Alte Schäferei“ erscheint mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 
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Landschaftsschutzgebiet 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg 
hat „Rahmenbedingungen für die Zustimmung zu Bebauungsplänen für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen in großräumigen Landschaftsschutzgebieten" drei Steckbriefe für 
verschiedene Anlagetypen erarbeitet, die als Beurteilungsmaßstab im Rahmen von 
Zustimmungsverfahren dienen. Damit soll eine standortbezogene Öffnung von Flächen 
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PVA), Moor-PV und Agri-PV-Anlagen in 
Landschaftsschutzgebieten (LSG) für Kommunen und Landwirtschaftsbetriebe 
ermöglicht werden.2  

Die für die vorliegende Planung heranzuziehenden Rahmenbedingungen beziehen sich 
auf den Steckbrief für konventionelle Photovoltaikanlagen mit dem Stand 15.07.2024. 
Hierbei werden die Vorgaben in drei Stufen unterteilt:  

A:  Voraussetzungen für die Standortwahl 

B:  Naturschutzfachliche Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung 

C:  Im Durchführungsvertrag zu regelnde fachliche Anforderungen 

Im Rahmen der parallelen Aufstellung des Bebauungsplans „Freiflächen-PV-Anlage – 
Alte Schäferei“ werden diese Vorgaben geprüft und die Zustimmungsfähigkeit 
entsprechend beurteilt. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Vorgaben der Rahmenbedingung für die 
Zustimmung von Bebauungsplänen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in 
großräumigen Landschaftsschutzgebieten grundsätzlich erfüllt werden.  
  

 
2 Bauleitplanung in Landschaftsschutzgebieten - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) 
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3. ENTWICKLUNGSZIELE DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

Die in Rede stehende Flächennutzungsplanänderung berührt landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Mit der vorgesehenen Änderung der Darstellung des 
Flächennutzungsplans von einer Fläche für die Landwirtschaft in ein sonstiges 
Sondergebiet wird im Sinne des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB 
bauplanungsrechtlich vorbereitet, was eine wesentliche Grundvoraussetzung für die 
tatsächliche Umsetzung der Investitionsabsichten darstellt. 

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplans ist die bauplanungsrechtliche 
Vorbereitung und die Entwicklung einer Fläche zur Gewinnung solarer 
Strahlungsenergie. 

Der Gesetzgeber hat mit der Klimaschutznovelle des BauGB 2011 den Erfordernissen 
der Klimaschutzes und der Klimaanpassung als öffentlichen Belang eine 
herausgehobene Stellung eingeräumt. Mit der vorliegenden 
Flächennutzungsplanänderung werden auf kommunaler Ebene die entsprechenden 
Voraussetzungen zur Unterstützung des Gesetzgebers bei der Umsetzung der 
klimapolitischen Ziele geschaffen. 

Der Änderungsbereich der Flächennutzungsplanänderung für den Bereich des 
Bebauungsplans „Freiflächen-PV-Anlage – Alte Schäferei“ im Ortsteil Stölln wird 
derzeit als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Für den Änderungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Gollenberg ergibt sich folgende 
Flächenbilanz: 

Darstellung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für Landwirtschaft 10,8 ha 0 ha 

Sonstiges Sondergebiet 0 ha 10,8 ha 
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4. AUSWIRKUNGEN DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG  

Unmittelbare Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt werden mit der 
geplanten Darstellung in ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans keine entfaltet. Es werden jedoch die planungsrechtlichen 
Grundlagen für die Entwicklung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen.    

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und deren 
Nebenanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung 
bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen 
(Abschichtung). Eine angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu 
erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht 
zweckmäßig. 

Für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der Aufstellung der 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Wriezen im Vernehmen mit dem 
Bebauungsplan „Solarpark Schulzendorf“ geplante Flächeninanspruchnahme sowie 
die vorhersehbaren bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der 
geplanten sonstigen Sondergebiete auf die zu untersuchenden Schutzgüter 
maßgebend.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die 
Schutzgüter des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden 
Zusammenhänge beider Bauleitplanverfahren auf die Änderung des 
Flächennutzungsplans übertragen. 
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